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Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2021 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2021 – NTHG 2021) 

Vom 23. Juni 2021 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Haushaltsgesetzes 2021  

Das Haushaltsgesetz 2021 vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I Nr. 35) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „15 481 068 300 Euro“ durch die Angabe „15 995 905 100 Euro“ ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 wird die Angabe „2 400 760 300 Euro“ durch die Angabe 

„2 915 597 100 Euro“ ersetzt. 

3. In § 9 Satz 1 wird die Angabe „235 163 200 Euro“ durch die Angabe „750 000 000 Euro“ ersetzt. 

4. Die Anlage wird durch die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtlichen Änderungen geändert.  

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 23. Juni 2021 

Die Präsidentin 

des Landtages Brandenburg 

Dr. Ulrike Liedtke 


